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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.01.1996

Norm

DSt 1990 §1 Abs1 C1

Rechtssatz

Nach gefestigter Standesau assung hat der Rechtsanwalt eine getro ene Vereinbarung einzuhalten. Eine Mißachtung

dieser Verp ichtung bildet nach ständiger Rechtsprechung in Disziplinarsachen ein Disziplinarvergehen (hier: Abgehen

von einer zugesagten Kostenherabsetzung).

Entscheidungstexte

9 Bkd 7/95

Entscheidungstext OGH 15.01.1996 9 Bkd 7/95

14 Bkd 1/97

Entscheidungstext OGH 23.06.1997 14 Bkd 1/97

Beisatz: Hier: Der Disziplinarbeschuldigte erachtet eine gemachte Zusage nicht mehr als gegeben, um damit ein

eigenes Versehen aus der Welt zu schaffen. (T1)
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